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Regeste

Asyl und Wegweisung (verkürzte Beschwerdefrist)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts richtet sich hinsichtlich des Asylpunktes und
des Vorliegens der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, hinsichtlich der
Prüfung der Wegweisungsvollzugshindernisse nach Art. 49 VwVG.

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Die Vorinstanz lehnte die Asylgesuche ab, da die Vorbringen der Beschwerdeführenden
den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten.
Die vorgebrachten Nachteile seien nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen,
da die Voraussetzungen der Aktualität - in Hinblick auf die vom Beschwerdeführer erlittene
Verletzung und den (...) vor über 20 Jahren - sowie der Intensität - hinsichtlich der aktuell
geltend gemachten Bedrohungen und Behelligungen durch serbische Jugendliche und
Nachbarn - einer Verfolgung gemäss Art. 3 AsylG nicht erfüllt seien. Mangels Asylrelevanz
der Vorbringen könne darauf verzichtet werden, auf allfällige Unglaubhaftigkeitselemente
einzugehen.

E. 5.2
Die Beschwerdeführenden halten dagegen, sie seien aufgrund der erzwungenen Rückkehr
in die Republika Srpska von den dort ansässigen Serben in der Nachbarschaft ständig
bedroht und gefährdet und könnten sich auch auf keinen Schutz durch die lokalen
Sicherheitsbehörden berufen, da auch in Polizei und Verwaltung nur Serben arbeiten
würden.

E. 5.3
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten in Übereinstimmung mit
der Vorinstanz zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den
Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Wie das SEM zutreffend
ausführte, handelt es sich bei den geschilderten Vorfällen gegebenenfalls um private
Übergriffe. Der Bundesrat hat Bosnien-Herzegowina als sicheren Herkunftsstaat im Sinne
von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet, was bedeutet, dass grundsätzlich Sicherheit vor
Verfolgung besteht und die bosnisch-herzegowinischen Behörden als schutzbereit und
schutzfähig zu bezeichnen sind. Die in der Beschwerde geltend gemachten Vorbringen sind
nicht geeignet, diese Einschätzung zu erschüttern. Die Beschwerdeführenden haben nach
eigenen Angaben keinen Versuch unternommen, Schutz bei den lokalen Behörden - oder
bei Organen und Organisationen der immer noch präsenten internationalen Gemeinschaft -
zu erlangen (vgl. act. A26/, F. 36 -43; A27/8, F. 25 - 29). Für ihre Annahme, sie hätten bei
den serbisch dominierten Behörden am Wohnort ohnehin keinen Schutz erhalten können,
haben die Beschwerdeführenden auch keine konkreten Anhaltspunkte liefern können. Ihre



Ausführungen diesbezüglich erschöpfen sich in Behauptungen und Gerüchten vom
Hörensagen. Es kann deshalb ohne Weiterungen auf die vorinstanzlichen Erwägungen
verwiesen werden, welche vollumfänglich zu stützen sind.

E. 5.4
Nach dem Gesagten hat das SEM zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und die
Asylgesuche abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 7.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember
1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 7.3
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus



den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie
für den Fall einer Rückkehr nach Bosnien-Herzegowina dort mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder
Behandlung ausgesetzt wären. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müssten die
Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft
machen, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung
drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse
Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in
Bosnien-Herzegowina lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als
unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im
Sinne der asyl-, als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 7.4
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 7.5
Eine Rückkehr nach Bosnien und Herzegowina erweist sich unter Berücksichtigung der
politischen Lage, der Menschenrechtssituation und der allgemeinen Lebensumstände - es
besteht keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, welche eine
konkrete Gefährdung der Beschwerdeführenden bewirken würde - als zumutbar.

E. 7.6
Auch die individuellen Vorbringen der Beschwerdeführenden vermögen an dieser
Einschätzung nichts zu ändern. Gemäss Aktenlage hat der Beschwerdeführer zusammen mit
seiner Mutter Unterstützung im Rahmen eines Wiederaufbauprojektes in Anspruch
genommen und das Familienhaus am Vorkriegswohnort wieder beziehen können. Nichts
anderes ist dem als Beweisstück eingereichten Dokument aus dem Jahr 2008 zu entnehmen.
Aus diesem Grunde wurde ihm der Vertriebenenstatus in der Föderation entzogen (vgl.
Vorakten, Beweismittelverzeichnis, Ziff. 4). Der Beschwerdeführer verfügt damit über ein
Heim, das er nach eigenen Angaben auch bewohnte. Mit Tagelöhnerarbeit habe er den
Unterhalt für sich und seine Ehefrau bestritten. Auch wenn nicht in Abrede gestellt werden
soll, dass die Situation für Minderheitenrückkehrende in die jeweils andere bosnische
Entität mit Schwierigkeiten verbunden sein kann, so leitet sich aus diesem Umstand für die
Beschwerdeführenden keine Ursache für die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ab.
Auch hier gilt das unter E.5.3 Gesagte: Der Beschwerdeführer könnte sich um
Unterstützung an die lokalen Behörden wenden. Diese sind per Gesetz verpflichtet, allen
Staatsangehörigen Bosnien-Herzegowinas die gleiche Rechtsposition zuteil werden zu
lassen. Davon abgesehen steht es den Beschwerdeführenden auch frei, sich in einem
anderen Teil des Landes niederzulassen, in dem sich allenfalls bessere Berufs- und
Lebenschancen eröffnen. Das geltend gemachte Zerwürfnis mit der Familie der
Beschwerdeführerin hindert die Beschwerdeführenden nicht daran, gegebenenfalls in der
Föderation Bosnien und Herzegowina ein neues Leben aufzubauen.

E. 7.7



Auch die medizinischen Vorbringen können eine Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs nicht begründen. Zweifellos hat der Beschwerdeführer während des
Bürgerkriegs eine schwere Verletzung erlitten. Die nötige Nachfolgebehandlung kann
jedoch - anders als in der Beschwerde behauptet - auch im Heimatland erfolgen, was nicht
zuletzt auch aus dem als Beweismittel eingereichten Schreiben des Leitenden Arztes der
[Spital] vom 16. März 2015 hervorgeht (vgl. Vorakten, Beweismittelverzeichnis, Ziff. 2).
Die behandelnden Ärzte halten auch die gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin
inzwischen für stabil. Der postoperative Verlauf nach dem Schwangerschaftsabbruch war
unauffällig, die psychische Situation der Beschwerdeführerin hat sich stabilisiert. Das
Gericht anerkennt, dass sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer Schwangerschaft
und dem folgenden Abbruch in einer schlechten psychischen Verfassung befand (vgl.
Vorakten, Beweismittelverzeichnis, Ziff. 1). Diesem Umstand war auch im Asylverfahren
Rechnung zu tragen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin ihr Kind nicht wie von ihr
angegeben durch Stress oder aufgrund der Bedrohung durch die Serben am Wohnort
verloren, sondern es lag eine Chromosomenschädigung vor. Die Verarbeitung dieses
Verlustes ist - wie von der Vorinstanz richtig festgestellt - jedoch auch im Herkunftsland
möglich. Aus diesen Erwägungen hält das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der
Wegweisung für zumutbar.

E. 7.8
Die Beschwerdeführenden verfügen über Reisedokumente, weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 7.9
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Anträge auf Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege sind abzuweisen, nachdem die Rechtsbegehren als
aussichtslos zu würdigen waren (Art. 65 Abs. 1 VwVG, Art. 110a Abs. 1 AsylG).
(Dispositiv nächste Seite)
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